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SCHREIBEN DES PEDELLEN [ DER UNIVERSITAET FREIBURG I . BR. , JOHANN
MICHAEL VOGENTANZ1 ] AN UNBEKANNT

"Jhro Hochwirdt undt genaden vom 6 . Maid des 1717ten Jahrs . . . an mich abge¬

lassenes handtschriben habe mit . . . respect . . . zue recht erhalten , wessent-

wegen . . . gehorsambsten danckh erstatten undt zue gleich . . . beantworthen

thue.

Das pro primo wider Johann Marquard Christoph Burzen [von  S e e-
2

t h a l ] , als dessen ich ein Ehrlicher undt aufrichtiger Kostherr , so dato

. . . circa tarnen factantiam in 33 Jahr zue Costantz undt Freyburg [ i . Br . ] auf

allhiesiger kays . Ertzfürstl . V. Oe . universitet . . . das pedellen Ambt hoffent¬

lich als ein Ehrlicher . . . Mann treylich undt aufrichtig versehe , undt mich

Je undt alle Zeit , wie es einem Ehrlichen Costherrn gebüehrt , gegen Meinen

anvertrauthen Herren Costgängern ohne einzige . . . gegenklaag dergestalten

aufgefüehrt , undt alligliche satisfaction gegeben , mich unverantwortlicher

weis contra meam obligationem et officium pedelli in puncto promissionis fu-

turi matrimonii mit meiner Ehelichen tochter verfählt , undt nit recht undt

redlich , wie es einem Ehrliebenden Mann undt Costherrn pflichtmässig gezimet,

undt höchst anstätidig gewesen were , missgehandlet , Jhne verfüehrt undt nit

Ehrlich gethan haben solle.

Respondo in hoc passu primo das ein solche ohngegrindte undt mit kheinem wah¬

ren fundamenten mich allegierte aussaag , auch sinistra et falsa opinio in

Ewigkheit auf mich in rei veritate weder khan noch mag probiert , bekhräfftigt,

dociert , vill weniger von mir aussgesprengt , wahrhafft gemacht undt behauptet

werden , wohl aber das gegentheil . . . dargethan khan werden , das tit . obbe¬

sagter Herr Burz Meine dochter als ein Ehrliche Junckhfrauw , zwar wider Mein
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Niemahliges verhoffen , undt nicht ich pedellus oder mein dochter tit . Herrn

Burzen , so ebenfahls Meiner leebtaag von Jhne khein dergleichen sinistram

opinionem et factum zue geschehen mir dato eingebildet undt verhoffet , mich

undt Mein dochter tam fraudulento modo ohnverantwortlich decipiert undt illu-

diert habe . Patientia veritas odium parit , wesswegen mich hierinfahls , als

der Vatter undt ehrlicher Mann , sambt Meiner lieben dochter Muetter (so ohne

ruehm zue Melden bey tit . Jhro Hochwirdt . . . Herrn Weihbischoff [von Konstanz

Johann Wolf gang ] von B o d m a n n hochseligen angedänckhens 20

Jahr in diensten gestanden 3 sich alle Zeit Ehrlich gehalten ) wegen diser mir

in hoc casu innocentis simo undt ohnverantwortlicherweis aufgeburdeten 3 all-

zuehardten undt Ehrliebenden ehrlichen eitern . . . mir undt den Meinigen ange-

thanen schimpflich torto undt höchst unverantwortlichen beschehenen affront

mich sambt den Meinigen in Superlativo gradu offendiert 3 graviert 3 laediert

befinden thue 3 auch keineswegs in Ewigkheit auf mir undt den Meinigen weder

leiden noch ligen lassen werde 3 bis ich dissfahls dess so hardt mir angetha-

nen affronts genugsambe satisfaction bekhommen werde 3 demnach offeriere mich

. . . so es nöthig sein undt die gerechtliebende Justitz von mir begehren wirdt

einen . . . aidt . . . zue praestieren 3 das ich pedell zuevor im geringsten von

disem coram tribus testibus . . . vorbeygegangnen actu et promissione de futuro

Matrimonio beider partium inter quatuor annos contrahendo . . . in der Wahrheit

nichts gewust habe 3 vili weniger bey disem actu mich persöhnlich eingefunden

(noch vili mehrers ) . . . auch von mir solches factum zue vernemen mir nicht

recht gewest were 3 neque consilio neque verbis neque factis aut alio quo me-

que modo die wenigste ursach noch Mindische anlaithung auf einigerley weys

darzue gegeben habe 3 sondern alles das Jenige . . . freywillig 3 ohne zwang 3

ahnlaithung undt . . . ungezwungen freyen willen beiderseiths contrahentium ge¬

schehen , ratificiert , Jnsuperque me inscio et non praesente coram tribus al¬

legatis et occulatis tunc temporis et modo adhuc in meo confictu Existentibus

testibus confirmiert worden , welches factum ebenmässig Herr Burz bey seinem

gueten gewissen . . . von mir undt meiner dochter bekhräfftigen undt an tag ge¬

ben wirdt 3 auch nit anderst khan , er wolle dan wider sein gewissen handlen.

Zue mehrerer aber dessen wahrhafften glaubens bekhräfftigung beziehe mich

nochmahlen auf Meine drey in meiner Cost wirkhlich annoch befindenden Accade-

mischen Studenten undt Costgängem . . . welche alle drey ein solches gesche¬

hen . . . Jederzeit . . . confirmieren werden , auch solches schon zuevor bey Jhro

Hochwirdt . . . doctor [Jakob Christoph ] Helmbling [He l b l i n g] dess re¬

verendissimi . . . Jmperii Principis Coadiutoris et Episcopi constantiensis
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hoohfürstl . Genaden [Johann Franz Schenk von Stauffenberg]

. . . in matrimonialibus Commissarii undt pfarr rectore [zu Freiburg i . Br . J

dignissime 3 in dem pfarrhoff beschehen.

Also nit hoffen werde bey tit . Jhro hoohfürstl . Gn. . . . dem mich Jederzeit

in all under thänigsten Submission undt respect submittiere undt . . . als diss-

fahls hac in causa ein unschuldiger . . . diener undt knecht 3 in einige von tit.

Herrn [ Vogtlverwalther [von Gaienhofen 3 Johann Christoph ] Burzen [von

S e e t h a l , Vater des Johann Marquard Christoph ] mir ohne schuld höchst

antrohende hoohfürstl . ungenad einzuerimen kheineswegs verdienth zue haben s

bevorab mir hernach höchstwemietig zue vernemmen gekhomen 3 wie das gleich

darauf nach etlichen tagen durch eiyie gewisse perso ?z oder dienstbotten 3 so

mir dato dero Magdt in dessen Costhaus gewesen zue sein gäntzlich einbilden

thue 3 welche herr Burzen zweiffeis ohne . . . mit gelt oder mit geschenkh wirdt

bestochen haben 3 einen von Meiner Tochter zuevor ganz höfflich an Herrn Bur¬

zen zuegeschribnen brieff 3 sambt dem Jhme zue Ehe gegebnen undt ohne widerreed

acceptierten Ring heimblichen undt betrieglicher nicht allegieren dörffender-

weis in die universitet practiciert undt hineingeworffen 3 so aber von meiner

Tochter kheineswegs angenommen noch acceptiert 3 sondern von Herrn G e r-
3 . .

m a n 3 als diser sach testis gefunden 3 undt selben tanquam in loco tertio

beyhanden behalten 3 bis er ist auf Costanz geschickht worden . Khan also nichts

anders vermuethliches daraus schliessen als das Herr Burz durch disen einge-

worffenen Ring (si talem acceptasset ) von seiner vera et realiter facta pro¬

missione futuri Matrimonii sich herauszue . . . [ halten ] und Jhrer als Meiner

Tochter totaliter ledig undt loos zu werden contra promissionem et fidem da¬

tam fraudulentissime gesucht habe 3 so er doch so heilig mit Handt . . . undt

Mundt zue halten coram allegatis tribus versprochen hat.

Wan nun aus oberzelten . . . an dem heittem tag liget 3 das mir hierunder nicht

die geringste schuld beygemessen werden khan 3 als wan etwan wider die pflicht

eines Costherm oder aber eines pedellen universitatis gehandlet haben solte 3

mir auch hieriyyfahls 3 wan Herr Burz auf seiner ohngegründten aussprengung be¬

harren solte , wider denselben alle competentieyi reserviereyi 3 also khan ich

das ex tam ultranea promissione Matrimoniali Meiner dochter aquiriertes Jus

nit vergeben 3 sondern wie Euwer Hochwirdt . . . von Selbsten bekhant 3 es depen-

diert lediglich solches von dem freyen willen Meiner dochter 3 welche verhof-

fentlich bey so gerechter sach die . . . Justitz ohn ansehung der person fin¬

den wirdt " .
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1 ) Johann Michael Vogentanz war von 1686 - 1724 Pedell , zuerst in Konstanz und
dann in Freiburg i . Br . , vgl . dazu Schaub/Matrikel Freiburg i . Br . 145 Nr . 8.

2 ) Dieser studierte 1716/17 in Freiburg i . Br . , vgl . ebenda 360 Nr . 17.
3 ) Zusammen mit Marquard Christoph Burtz von Seethal studierte 1716/17 ein

Johann Jakob Germann von St . Gallen in Freiburg i . Br . ; vielleicht handelt
es sich hiebei um diesen.
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